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1. Der Regierungsrat genehmigt das beiliegende Validierungsschreiben 

betreffend Wahl von fünf Gerichtspräsidien (100%) des Appellationsge-
richts, von sieben Gerichtspräsidien (100%) des Strafgerichts sowie ei-
nes 50%-Präsidiums des Gerichts für fürsorgerische Unterbringungen 
für die Amtsperiode vom 1.1.2022 – 31.12.2027 zur Weiterleitung an 
den Grossen Rat. 

 
Begründung 
Die Beschwerdefrist betreffend Wahl von fünf Gerichtspräsidien (100%) des 
Appellationsgerichts, von sieben Gerichtspräsidien (100%) des Strafgerichts 
sowie eines 50%-Präsidiums des Gerichts für fürsorgerische Unterbringun-
gen für die Amtsperiode vom 1.1.2022 – 31.12.2027 ist unbenutzt abgelau-
fen. Dementsprechend beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, diese 
Wahlen für gültig zu erklären. 

 

                                                                                            

 


